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1. In eigener Sache 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Corona-Krise hat das Wachstum in der Bau- 
branche in Deutschland nicht gestoppt. Im ersten 
Halbjahr konnten „keine wesentlichen Effekte der 
Corona-Pandemie auf Umsatz und Beschäftigung im 
Bauhauptgewerbe beobachtet werden“, so bilanzierte 
das Statistische Bundesamt. Doch mit Blick auf die 
Ausmaße des Corona-Lochs in den Staatsfinanzen, 
wird deutlich, dass irgendwo gespart werden muss. 
Dass und inwieweit die Baubranche Deutschlands – 
und damit auch die Gesteinsindustrie –  von der Licht- 
auf die Schattenseite rücken könnte, ist nicht zu be-
fürchten. Dennoch: Die beeinflussenden Faktoren än-
dern sich coronabedingt täglich und sind nicht zu kal-
kulieren. 
 
Bitte denken Sie in den nächsten Wochen und Mona-
ten daran, dass sich die Wetterbedingungen ändern. 
Ihre Mitarbeiter und Ihre Kunden werden dann die 
Pausen, Kurzzeit-Termine oder auch Wartezeiten 
nicht mehr so gerne „an der frischen Luft“ verbringen

wollen, sondern vermehrt wieder Räumlichkeiten auf-
suchen, um sich entsprechend vor dem nasskalten  
oder regnerischen und eisigen Wetter zu schützen. 
Damit die grundlegenden Aspekte zur Corona-Pande-
mie nicht in Vergessenheit geraten, empfehlen wir 
Ihnen die Lektüre des MIRO-info Nr. 48/2020. Darin 
wird stichwortartig auf spezielle Situationen in Betrie-
ben der Gesteinsindustrie eingegangen - auch auf die 
Gestaltung von Außenbereichen. 
 
Über Neues und über die aktuellen Entwicklungen  
relevanter Aspekte informieren wir Sie mit dem vorlie-
genden MIRO-aktuell in gewohnter Weise, bspw. die 
Europäischen Normungsabreiten für Gesteinskörnun-
gen, die Aktivitäten des Umweltbundesamtes oder die 
erfreuliche Entwicklung beim von MIRO mitinitiierten 
Meisterkurs. Ungewohnt ist aber die Durchführung un-
serer Fachtagung „Genehmigungsverfahren in Roh-
stoffbetrieben“, die unser Partner Geoplan GmbH im 
Oktober erstmals als Hybridveranstaltung anbietet.  

 
 
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund! 
 

 

 

 

 

 

Walter Nelles               Susanne Funk           Dr. Ipek Ölcüm 

 

 

 

 
PS: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir haben das Layout unseres MIRO-aktuells angepasst 
und hoffen sehr, dass wir hierdurch eine bessere Lesbar-
keit und eine besseren Wiedererkennungswert erzielen.  
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2.  Rohstoffsicherung / Umweltschutz / Folgenutzung 
 

UBA: Politikempfehlungen für eine verantwortungsvolle Rohstoffversorgung als Beitrag zur nach- 

haltigen Entwicklung 
 

Im September hat das Umweltbundesamt (UBA) nach 

einigen Jahren erneut Empfehlungen für die  

Änderung des Bundesberggesetzes angemahnt. 

(https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/

medien/1410/publikationen/pp_bergrecht_bf.pdf). Da-

bei positioniert sich das UBA wenig überraschend so-

wohl zur Rohstoffstrategie des Bundes als auch zum 

Ressourceneffizienzprogramm III (ProgRess III) kri-

tisch. Das am 30.06.2020 in Kraft getretene Geologie-

datengesetz wird hingegen genauso begrüßt wie das 

Transparenzvorhaben EITI. Einen „gangbaren Weg“ 

zur Weiterentwicklung des Umwelt- und Ressourcen-

schutzes bei der Rohstoffgewinnung sieht das UBA 

vor allem darin, das Bundesberggesetz quasi neu auf-

zulegen. Entsprechend der bisherigen Forderung des 

UBA nach mehr Umweltschutz und Transparenz im 

BBergG werden in den Kapiteln 2 bis 4 die hinsichtlich 

einer Novelle des BBergG unterbreiteten Vorschläge 

weiterentwickelt. Unter anderem schlägt das UBA vor, 

den „Wildwuchs“ bergrechtlicher Regelungen in den 

Ländern zu beenden und damit „Kiese und Sande“ un-

ter das Bergrecht zu nehmen. Außerdem wird empfoh-

len, sog. Betreibergrundpflichten, vergleichbar denen 

für Anlagen in § 5 BImSchG, einzuführen, die Öffent-

lichkeitsbeteiligung weiter zu stärken, Umweltschutz-

belange als Genehmigungsvoraussetzung näher zu 

konkretisieren, die Rohstoffsicherungsklausel des 

§ 48 Abs. 1 S. 2 BBergG zu streichen, die Erweiterung 

der Rechtsbehelfe für Umweltverbände sowie die Er-

weiterung der Vermutungsregel des § 120 BBergG auf 

Tagebaubetriebe, die verpflichtende Anordnung Si-

cherheitsleistungen aus § 56 Abs. 2 BBergG als Ne-

benbestimmung sowie die Einführung einer Rohstoff-

bedarfsplanung zu verankern. 

 

 

3.  Anwendungstechnik / Normung 
 

3.1 EU-BauPVO – die Diskussionen gehen weiter 

 

Im fortlaufenden Prozess der Diskussion über die Zu-

kunft der EU-BauPVO und des „CPR-Acquis“ (ge-

samter Rechtsbereich der EU-BauPVO einschließlich 

harmonisierter Produktnormen u.a.) setzt sich MIRO 

dafür ein, die EU-BauPVO möglichst nicht zu ändern, 

sondern einen verbindlichen Handlungsleitfaden zu 

veröffentlichen, mit dem die wesentlichen Problem-

punkte zeitnah gelöst werden könnten. Diese Position 

wird auch von bbs und DIN für den deutschen Bau-

sektor vertreten  

 

Entsprechend hat sich auch der Europäische Ge-

steinsverband UEPG bei der Beteiligung an einer um-

fangreichen Umfrage der Europäischen Kommission 

(KOM) positioniert. Äußerst kritisch ist nach wie vor 

zu sehen, dass der KOM vorschwebt, nach „eigenem 

Belieben“ auch andere Organisationen als CEN mit 

der Erstellung harmonisierter Produktnormen beauf-

tragen zu können. Eine Beteiligung der Wirtschaft 

wäre damit nicht mehr in jedem Fall gesetzt. 

 

Als Teilaufgabe sollen sämtliche Normungsaufträge 

(„Mandate“) für Bauprodukte überarbeitet werden. Da 

dies mit erheblichem personellem Aufwand auch für 

die KOM verbunden ist, wurde eine Prioritätenliste er-

stellt, bei der das Mandat für Gesteinskörnungen  

einen der vorderen Plätze belegt. Da die Gesteins-

körnungen für die ebenfalls hoch priorisierten Beton-

fertigteile und den Transportbeton von erheblicher 

Bedeutung sind, wird die Überarbeitung des Nor-

mungsauftrags voraussichtlich noch in diesem Jahr 

beginnen. 

 

Wesentlicher Knackpunkt bei der Diskussion über 

mögliche Optionen ist die Interpretation der KOM auf-

grund eines EuGH-Urteils, dass harmonisierte Euro-

päische Normen (hEN) für Bauprodukte Teil des  

Europäischen Rechts seien. Dies hat weitreichende 

Folgen: Die KOM sieht eine Pflicht zur juristischen 

Prüfung der technischen Produktnormen bei sich. 

Entsprechende Richtlinien für die Technischen  

Gremien des Europäischen Normungsinstituts CEN 

sind jedoch immer noch nicht vorhanden. Die Folge 

ist ein Stau bei der Veröffentlichung von derzeit rund 

140 hEN, von denen keine die unklaren Maßstäbe 

der KOM erfüllt. Interessanterweise kommt ein durch 

das BMWi in Auftrag gegebenes und kürzlich ver- 

öffentlichtes Rechtsgutachten zu genau der gegentei-

ligen Einschätzung: hEN seien nicht Teil des EU-

Rechts und die KOM habe keine inhaltliche Prüf-

pflicht. Leider ist nicht zu erwarten, dass die KOM 

diese Sichtweise annimmt. 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/pp_bergrecht_bf.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/pp_bergrecht_bf.pdf
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3.2  Europäische Produktnormen für Gesteinskörnungen – aktueller Stand 

 

Die überarbeiteten Entwürfe der Europäischen Nor-

men für Gesteinskörnungen wurden im Sommer zur 

Bewertung an die Consultants der Europäischen Kom-

mission (KOM) gesendet. Wie berichtet, wurde als Er-

leichterung für die Anwender der Normen entschie-

den, die vier „Sand-Kies-Splitt“-Normen (Gesteinskör-

nungen für Beton, Mörtel, Asphalt und ungebun-

dene/hydraulisch gebundene Schichten) zu einer 

Norm zusammenzufassen, die neben den Normen für 

Wasserbausteine und Gleisschotter stehen wird. Die 

neue Norm (EN 17555) wird als harmonisierter Teil 

den Titel „Gesteinskörnungen für Bauwerke – Teil 1: 

Produktnorm“ tragen und zur CE-Kennzeichnung her-

anzuziehen sein. Teil 2 der Norm „Gesteinskörnungen 

für Bauwerke – Teil 2: Ergänzende Informationen“ ist 

nicht harmonisiert und wird deshalb nicht durch die 

KOM bzw. deren Consultants bewertet. Dieser Teil 

liegt derzeit den nationalen Normungsgremien zur 

Kommentierung vor. 

 

Vor dem Hintergrund der Diskussionen um die Über-

arbeitung der EU-BauPVO ist jedoch weiterhin frag-

lich, ob Normenentwürfe derzeit generell von der KOM 

im Europäischen Amtsblatt veröffentlicht werden. Offi-

ziell steht einer Veröffentlichung juristisch einwand-

freier Normenentwürfe laut KOM nichts entgegen. 

Faktisch sind jedoch seit 2019 alle eingereichten har-

monisierten Normen abgelehnt worden – inzwischen 

rund 140 an der Zahl. Die KOM lässt hier immer noch 

eindeutige Richtlinien vermissen, so dass den techni-

schen Gremien des CEN nichts anderes als „try and 

error“ bleibt – oder die Arbeit bis auf weiteres ganz ein-

zustellen. 

  
3.3  Pflasterdatenblätter aktualisiert 
 

Im Jahr 2006 wurden erstmals die „Produktdatenblät-

ter Bettungs- und Fugenmaterialien“ durch die Ver-

bände SLG (Betonverband Straße, Landschaft, Gar-

ten e.V.), ZIEGEL.DE (Bundesverband der Deutschen 

Ziegelindustrie e.V.) und MIRO herausgegeben. Nach 

einer Überarbeitung im Jahr 2013 sind die Produktda-

tenblätter nun aufgrund des Erscheinens der TL Ge-

stein-StB 2004/Fassung 2018 und der ZTV Pflaster-

StB 20 erneut fortgeschrieben und intensiv überarbei-

tet worden. Die Datenblätter wurden darüber hinaus 

um die Regelungen gemäß dem Merkblatt für versi-

ckerungsfähige Pflasterflächen (M VV) und dem Merk-

blatt für Flächenbefestigungen mit Großformaten 

(M FG) erweitert. Erstmals ist auch eine Übersichts-

matrix für die vorgeschriebenen bzw. empfohlenen 

Anwendungsbereiche enthalten. 

 

Die Produktdatenblätter sind im Download-Bereich auf 

der Homepage des MIRO abrufbar (https://www.bv-

miro.org/download-2/).

 
3.4  ZTV Pflaster-StB 20 erschienen 
 

Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-

kehrswesen e.V. (FGSV) hat die „Zusätzlichen Tech-

nischen Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Her-

stellung von Verkehrsflächen mit Pflasterdecken, Plat-

tenbelägen sowie von Einfassungen“ (ZTV Pflaster-

StB 20) in der Ausgabe 2020 veröffentlicht. Hier ist ins-

besondere zu beachten, dass Bettungs- und Fugen

materialien für Verkehrsflächen der Belastungsklasse 

Bk3,2 nach RStO erhöhten Anforderungen hinsichtlich 

des Widerstandes gegen Zertrümmerung genügen 

müssen. Des Weiteren werden erstmals an Fugenma-

terialien für Verkehrsflächen der Belastungsklassen 

Bk1,0 bis Bk1,8 nach RStO Anforderungen an den Wi-

derstand gegen Zertrümmerung formuliert. 

  

https://www.bv-miro.org/download-2/
https://www.bv-miro.org/download-2/
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4.   Steuern / Recht / Betriebswirtschaft 
 

4.1 Kostenstruktur der Baustoff-Steine-Erden-Unternehmen im Jahr 2018 

Das Statistische Bundesamt hat die Kostenstruktur-

statistik für die Unternehmen des Produzierenden  

Gewerbes für das Jahr 2018 veröffentlicht. Die vom 

bbs für die einzelnen Zweige der Baustoff-Steine- 

Erden-Industrie aufbereiteten Daten, einschließlich 

der Vergleichsdaten für 2017, können in der Ge-

schäftsstelle angefordert werden ( s. Anforderungs-

bogen). 

Im Jahr 2018 entfielen in den Unternehmen der  

Baustoff-Steine-Erden-Industrie im Durchschnitt u. a. 

35,8 % der Kosten auf den Materialverbrauch (davon 

6,1 % auf den Verbrauch von Energie; Basis: Brutto-

produktionswert) und 22,2 % auf Personalaufwendun-

gen.  

 

4.2  bbs-Broschüre „Zahlenspiegel 2020“ 

 

Die aktuelle Veröffentlichung „bbs-Zahlenspiegel 

2020“ kann in der Geschäftsstelle angefordert werden 

( s. Anforderungsbogen).  

 

Die Broschüre informiert in kompakter Form über Da-

ten und Fakten zur Baustoff-Steine-Erden-Industrie. 

Die Publikation ist auch im Internet abrufbar unter 

https://www.baustoffindustrie.de/themen/konjunktur-

statistik.

 

4.3  BDI-Update Steuerpolitik 8/2020 

 

 

 

Vom aktuellen Newsletter „BDI-Update Steuerpolitik“ 

liegen in der Geschäftsstelle die Ausgaben 08/2020 

und 09/2020 vor, die wir Ihnen gerne bei Interesse zu-

kommen lassen. ( s. Anforderungsbogen).   

 

Inhaltlich befassen sich die Newsletter u. a. mit dem 

Referentenentwurf des Jahressteuergesetzes, einem 

BMF-Schreiben zu § 8 Körperschaftsteuergesetz so-

wie zur Länderöffnungs-Klausel bei der Grundsteuer-

reform. Zudem enthalten die Newsletter eine Über-

sicht über aktuelle Gesetzgebungsverfahren. 

 

4.4  BTB-Positionspapier: „Energetischer Aufwand der Betonherstellung“ 
 
Der Bundesverband der Deutschen Transportbeton-

industrie e.V. (BTB) hat sich in einem Positionspapier 

mit dem energetischen Aufwand der Betonherstellung 

mit Primär- und Sekundärmaterial beschäftigt und 

räumt – vorsichtig ausgedrückt – mit dem „Mythos“ 

auf, dass die Ökobilanz des Betons durch Einsatz von 

recycelten Gesteinskörnungen automatisch verbes-

sert werden kann. 

 

Der geringe Anteil der Gesteinskörnungen am Ge-

samteinsatz nicht erneuerbarer Primärenergie für die 

Herstellung von Beton führt dazu, dass nur ein gerin-

ges Potenzial vorhanden ist, den energetischen Auf-

wand zu reduzieren. Aufgrund komplexer Zusammen-

hänge verschiedener Einflussgrößen (wie beispiels-

weise Transportentfernungen, Allokation, Aufberei-

tungstechniken, Betonzusammensetzungen etc.) 

kann der Einsatz von RC-Material die Ökobilanz des 

Betons möglicherweise sogar verschlechtern.  

 

Das BTB-Positionspapier trägt zur Vermeidung ent-

sprechender Missverständnisse bei und dient als Ar-

gumentationspapier im Austausch mit weiteren Inte-

ressengruppen. 

Bei Interesse lassen wir Ihnen dieses Papier gerne zu-

kommen ( s. Anforderungsbogen).  

https://www.baustoffindustrie.de/themen/konjunktur-statistik
https://www.baustoffindustrie.de/themen/konjunktur-statistik
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5.  Politik und Öffentlichkeitsarbeit 
 

5.1  Pressemitteilung und Positionspapier zum Thema Holzbau  

 

Als Gegengewicht zur Offensive der Waldbesitzer, der 

Holzwirtschaft und des Holzbaus, die auf allen politi-

schen Ebenen den Baustoff Holz als vorzugswürdig 

verankern wollen, hat MIRO am 01.09.2020 das  

„Positionspapier für Wettbewerbsgleichheit und Tech-

nologieoffenheit in der Bauwirtschaft“ mitgezeichnet. 

MIRO hat ferner die für unsere Branche relevanten  

Argumente in einer Pressemitteilung gebündelt und 

am 14.09.2020 veröffentlicht. Es kann nicht sein, dass 

der Bau mit Holz über spezielle Förderungen oder  

sogar Quoten auf eine Weise privilegiert wird, die zu 

falschen Anreizen und zu Wettbewerbsverzerrungen 

führen. Vielmehr müssen die Argumente und Vorteile 

aller Baustoffsparten über die Nutzungsdauer der 

Bauwerke substanziell bewertet werden! Ohne eine 

Folgenabschätzung, die die Beschaffungskosten, die 

heimische Rohstoffverfügbarkeit, die gemittelten 

Transportdistanzen und die Recyclingfähigkeit der 

Baustoffe einbezieht, dürfen keine solch weitreichen-

den Entscheidungen gefällt werden.  

 

Diese Argumentation hat MIRO auch den entschei-

denden Personen im Deutschen Bundestag, in den 

Bundesministerien und in den Parteien zukommen 

lassen. 

 

 

 
 

Lesen Sie die MIRO-Presseerklärung unter: 

https://www.bv-miro.org/presse/. Das „Positionspapier 

für Wettbewerbsgleichheit und Technologieoffenheit 

in der Bauwirtschaft“ ist abrufbar unter: 

https://www.bv-miro.org/download/positionspapier-

anlage-neu-stand-10-09-2020/  

 

5.2  Politische Gespräche  

 

Nachdem ab Mitte März 2020 coronabedingt viele ge-

plante Gespräche und Sitzungen in Berlin ausfielen  

oder verschoben werden mussten, wurden bereits ab 

Mai 2020 Besprechungen als Videokonferenzen 

durchgeführt. Seit September sind auch wieder per-

sönliche Gespräche und physische Sitzungen in grö-

ßerem Kreise möglich – immer unter Einhaltung der 

notwendigen Abstands- und Hygieneregeln sowie zu-

meist mit beschränktem Teilnehmerkreis. Diesen Vor-

sorgemaßnahmen entsprechend, hielt MIRO den Kon-

takt zu den Gesprächspartnern im Deutschen Bundes-

tag, in den Bundesministerien und mit den Bundesver-

bänden in Berlin. Die wesentlichen Themen waren 

nach wie vor das Thema Versorgungssicherheit und 

Genehmigungsengpässe, aber auch das im Juni 2020 

verabschiedete Geologiedatengesetz, die seit Sep-

tember wieder im Bundesrat behandelte MantelVO, 

das Thema „alternative Baustoffe“ wie RC-Baustoffe 

https://www.bv-miro.org/presse/
https://www.bv-miro.org/download/positionspapier-anlage-neu-stand-10-09-2020/
https://www.bv-miro.org/download/positionspapier-anlage-neu-stand-10-09-2020/
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oder Holz und zu allervorderst das Thema „Natur auf 

Zeit“, für das federführend MIRO sowie der Bundes-

NABU und seine Landesverbände an einer Änderung 

im Bundesnaturschutzgesetz arbeiten. 

 

 
 
 
 
Sept. 2020: Ralf Schulte (li., Mitglied der Geschäftsführung 
des NABU), Marie-Luise Dött MdB (2. v. re., umweltpolitische 
Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion) und MIRO-
Geschäftsführerinnen Dr. Ipek Ölcüm (2. v. li.) und Susanne 
Funk (re.) im Gespräch zum Thema „Natur auf Zeit“. Weitere 
Gespräche mit SPD, Grünen und FDP folgen im September 
und Oktober 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz 

 

6.1 SARS-CoV-2 

 

 SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregel 
 
Das Ministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat 

im August die SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregel zur 

Veröffentlichung freigegeben. Diese stellt Maßnah-

men für alle Bereiche des Wirtschaftslebens vor, mit 

denen das Infektionsrisiko für Beschäftigte gesenkt 

und auf niedrigem Niveau gehalten werden kann. Da-

bei bleiben Abstand, Hygiene und Masken die wich-

tigsten Instrumente.  

 

Wir weisen darauf hin, dass Betriebe, die die in der 

SARS-CoV-2-Regel vorgeschlagenen technischen 

und organisatorischen und personenbezogenen 

Schutzmaßnahmen umsetzen, davon ausgehen kön-

nen, dass sie rechtssicher handeln.  

 
Sofern Sie die Arbeitsschutzregeln noch nicht verfüg-

bar haben sollten, können Sie diese unter folgendem 

Link abrufen: 

www.baua.de/SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel 

 

 MIRO-Info Nr. 48: Corona – Damit die Lockerungen nicht zum Bumerang werden 
 

Bitte beachten Sie in den nächsten Wochen und Monaten, dass die sich Wet-

terbedingungen ändern. Ihre Mitarbeiter und Ihre Kunden werden dann die 

Pausen, Kurzzeitgespräche oder auch Wartezeiten nicht mehr so gerne „an 

der frischen Luft“ verbringen wollen, sondern wieder vermehrt Räumlichkei-

ten aufsuchen, um sich entsprechend vor dem nasskalten oder regnerischen 

und eisigen Wetter zu schützen. Damit die grundlegenden Aspekte zur 

Corona-Pandemie nicht in Vergessenheit geraten, empfehlen wir Ihnen die 

Lektüre des MIRO-info Nr. 48/2020. Darin wird stichwortartig auf spezielle 

Situationen in Betrieben der Gesteinsindustrie eingegangen – auch auf die 

Gestaltung von Außenbereichen. 

 

Wir lassen Ihnen das MIRO-info bei Interesse gerne zukommen ( s. Anfor-

derungsbogen).  

  

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/AR-CoV-2.html
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 Beim Infektionsschutz nicht nachlassen und Klarheit schaffen! 

 
Die Gesetzlichen Unfallversicherungen plädieren an-

gesichts steigender Infektionszahlen für ein abge-

stimmtes und konsequentes Vorgehen. Es gibt bran-

chenspezifische Leitfäden und Handlungshilfen, die 

auch speziell für andere Branchen nützlich sind und 

praktikable Detaillösungen beschreiben. Diese Infor-

mationen sind auf der Homepage der DGUV unter 

folgendem Link gebündelt:  

https://www.dguv.de/de/praevention/corona/informati-
onen-fuer-spezifische-branchen/index.jsp 
 
Hier finden Sie auch eine Excel-Tabelle und können 

aus dieser direkt weitere Informationen per Link ankli-

cken.  

6.2 Fahrerkabinen mit Anlagen zur Atemluftversorgung auf Erdbaumaschinen 

 

Die DGUV hält eine Broschüre bereit, die Unterneh-

men als Hilfestellung bei der Auswahl und dem Betrieb 

von Anlagen zur Atemluftversorgung für Fahrerkabi-

nen von Mobilgeräten nutzen können. Diese sind ins-

besondere immer dann gefragt, wenn Fahrer von  

Mobilgeräten Gefahrstoffen oder schädlichen Bio- 

stoffen ausgesetzt sein können.  

 

Die DGUV-Information 201-004 kann als Entschei-

dungsgrundlage herangezogen werden, falls im Um-

feld der Mobilgeräte mit erhöhten Staubentwicklungen 

zu rechnen ist.  

 

https://publikatio-

nen.dguv.de/regel-

werk/dguv-informatio-

nen/342/fahrerkabinen-mit-

anlagen-zur-atemluftver-

sorgung-auf-erdbauma-

schinen-und-spezialma-

schinen-bei-bauarb 

 
6.3 Arbeitsschutz bei Vermessungsarbeiten 

 

Die DGUV-Information 201-060 informiert über „Ver-

messungsarbeiten“. Sie ersetzt die bereits vor gerau-

mer Zeit zurückgezogene BGR 178/GUV-R178 und 

soll allen Akteurinnen und Akteuren im Vermessungs-

wesen helfen, ihre Verantwortung im Bereich des  

Arbeitsschutzes wahrzunehmen und die Sicherheit 

und Gesundheit der mit Vermessungsarbeiten beauf-

tragten Personen zu erhalten und zu fördern. Zudem 

trägt sie den aktuellen technischen Entwicklungen im 

Vermessungswesen Rechnung.  

 

Die informative Broschüre kann auch für Vermes-

sungsarbeiten im Bereich der Gesteinsindustrie her- 

angezogen werden. Insbesondere um auch die Ver-

messungsarbeiten von externen Dienstleistern zu  

verbessern, indem sie als Handlungsanweisung oder 

Unterweisungsunterlage genutzt werden kann.  

 

Bei Interesse lassen wir Ihnen gerne die Broschüre als 

PDF-Dokument zukommen ( s. Anforderungsbo-

gen). Sie kann auch unter dem Link direkt abgerufen 

werden.  

https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-infor-

mationen/3731/vermessungsarbeiten 

 

6.4 Infos zum (rechts-)sicheren Einsatz von Drohnen 

 

Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten 

von Multicoptern (Drohnen) werden diese zunehmend 

in Betrieben der Gesteinsindustrie eingesetzt. Auch 

wenn dies gerne als „Spielerei“ oder als „Hobby am 

Arbeitsplatz“ angesehen wird, müssen hierfür arbeits-

sicherheitliche und auch weitere rechtliche Bestim-

mungen eingehalten werden.  

 

Hierüber informiert die DGUV-Information 208-058 

„Sicherer Umgang mit Multicoptern (Drohnen)“, die wir 

Ihnen gerne in digitaler Form zur Verfügung stellen ( 

s. Anforderungsbogen).  

 

Die Broschüre ist aber auch auf der Homepage der 

DGUV direkt abrufbar: https://publikatio-

nen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/3820/si-

cherer-umgang-mit-multikoptern-drohnen 

  

https://www.dguv.de/de/praevention/corona/informationen-fuer-spezifische-branchen/index.jsp
https://www.dguv.de/de/praevention/corona/informationen-fuer-spezifische-branchen/index.jsp
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/342/fahrerkabinen-mit-anlagen-zur-atemluftversorgung-auf-erdbaumaschinen-und-spezialmaschinen-bei-bauarb
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/342/fahrerkabinen-mit-anlagen-zur-atemluftversorgung-auf-erdbaumaschinen-und-spezialmaschinen-bei-bauarb
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/342/fahrerkabinen-mit-anlagen-zur-atemluftversorgung-auf-erdbaumaschinen-und-spezialmaschinen-bei-bauarb
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/342/fahrerkabinen-mit-anlagen-zur-atemluftversorgung-auf-erdbaumaschinen-und-spezialmaschinen-bei-bauarb
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/342/fahrerkabinen-mit-anlagen-zur-atemluftversorgung-auf-erdbaumaschinen-und-spezialmaschinen-bei-bauarb
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/342/fahrerkabinen-mit-anlagen-zur-atemluftversorgung-auf-erdbaumaschinen-und-spezialmaschinen-bei-bauarb
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/342/fahrerkabinen-mit-anlagen-zur-atemluftversorgung-auf-erdbaumaschinen-und-spezialmaschinen-bei-bauarb
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/342/fahrerkabinen-mit-anlagen-zur-atemluftversorgung-auf-erdbaumaschinen-und-spezialmaschinen-bei-bauarb
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/3731/vermessungsarbeiten
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/3731/vermessungsarbeiten
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/3820/sicherer-umgang-mit-multikoptern-drohnen
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/3820/sicherer-umgang-mit-multikoptern-drohnen
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/3820/sicherer-umgang-mit-multikoptern-drohnen
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7.  Aus- und Weiterbildung 

 

7.1 23 Meisterprüfungen in diesem Jahr 

 

Am 13. und 14. August 2020 legten in Regensburg 22 

Meisteranwärter und eine Meisteranwärterin ihre 

schriftlichen und mündlichen Prüfungen ab. Damit ist 

der zweite Jahrgang des Meisterkurses zum  

„Industriemeister Aufbereitungs- und Verfahrenstech-

nik“ erfolgreich abgeschlossen und es steht jetzt 

schon fest: Die Branchenverbände sind ebenso stolz 

auf den Leistungswillen ihrer Meisterkandidaten wie 

die entsendenden Unternehmen. 

 

Die vier Verbände treffen sich regelmäßig – so auch 

am 07.07. und am 29.07.2020 – mit den Vertretern der 

Eckert-Schulen und der IHK, den Dozenten und Un-

ternehmensvertretern, um den Meisterkurs weiterzu-

entwickeln und aktuelle Fragen zu lösen. In diesem 

Jahr musste die Meisterfeier, die die Ver- 

bände gerne wieder ausgerichtet hätten, leider 

coronabedingt abgesagt werden. Die jungen Meister 

wurden aber bereits zur Meisterfeier im kommenden 

Jahr eingeladen. Dann ist eine gemeinsame Feier für 

die beiden Abschluss-Jahrgänge 2020 und 2021 ge-

plant. 

 

Mehr Informationen zum Meisterkurs gibt es unter: 

https://www.eckert-schulen.de/akademie/meisterlehr-

gaenge-mit-ihk-pruefung/industriemeister-aufberei-

tungs-und-verfahrenstechnik-ihk-mw/, im Ausbil-

dungsbereich sowie in den Downloads auf der MIRO-

Website und auch in der MIRO-Zeitschrift GP Ge-

steinsPerspektiven Ausgaben 4/2019 sowie 5/2020, 

digital zu finden unter: http://webkiosk.stein-ver-

laggmbh.de/

7.2  Neuer Flyer zum Meisterkurs 
 

Auf Wunsch der vier initiierenden Verbände MIRO, 

BTB, asphalt und bbf Berufsförderungswerk haben die 

Eckert-Schulen die Möglichkeiten der finanziellen För-

derung und Zuschüsse für den „Industriemeister Auf-

bereitungs- & Verfahrenstechnik IHK“ in den Flyer auf-

genommen. Der Werbe-Flyer wurde im September 

neu aufgelegt und ist über MIRO oder die Landesver-

bände erhältlich. Auf der MIRO-Website steht der 

neue Flyer außerdem unter Downloads bereit. Dem 

Flyer können auch die Starttermine für die nächsten 

Meisterlehrgänge in Teil- oder in Vollzeit entnommen 

werden. 

 

  

https://www.eckert-schulen.de/akademie/meisterlehrgaenge-mit-ihk-pruefung/industriemeister-aufbereitungs-und-verfahrenstechnik-ihk-mw/
https://www.eckert-schulen.de/akademie/meisterlehrgaenge-mit-ihk-pruefung/industriemeister-aufbereitungs-und-verfahrenstechnik-ihk-mw/
https://www.eckert-schulen.de/akademie/meisterlehrgaenge-mit-ihk-pruefung/industriemeister-aufbereitungs-und-verfahrenstechnik-ihk-mw/
http://webkiosk.stein-verlaggmbh.de/
http://webkiosk.stein-verlaggmbh.de/
https://www.bv-miro.org/download/info-flyer-meisterkurs/
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8.  Veranstaltungen 
 

Fachtagung „Genehmigungsverfahren in Rohstoffbetrieben“  

am 27./28. Oktober 2020 in Willingen/Hochsauerland

Zum inzwischen 19. Mal treffen sich am 27./28. Oktober in Willingen 

Unternehmer, Betriebs- und Werksleiter sowie Behördenvertreter 

der Steine-und Erden-Industrie, um im Rahmen der Fachtagung 

„Genehmigungsverfahren“ aktuelle Probleme zu diskutieren und 

den langjährigen Fachdialog fortzusetzen. Alles ist organisiert, um 

Sie – auch unter den aktuellen Corona-Bedingungen – sicher und 

umfassend zu informieren und Ihren Gedankenaustausch mit Kolle-

gen zu ermöglichen.  

 

Die Fachtagung kann für Sie, die Referenten und natürlich uns 

selbst sicher als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. Falls 

Sie aber der Veranstaltung aus Ihrem Büro folgen möchten: Erst-

mals wird diese Fachtagung „hybrid“ veranstaltet.  

 

Alle Themen sind topaktuell und haben einen brisanten Hintergrund. 

Dafür hat das Programm-Komitee wie auch bei den letzten Veran-

staltungen Sorge getragen. 

 

https://www.geoplangmbh.de/upload/GV2020_Programm.pdf 

 

https://registrierung.geoplangmbh.de/event/#/?event=Genehmi-

gungsverfahren2020 

 
 
  

https://www.geoplangmbh.de/upload/GV2020_Programm.pdf
https://registrierung.geoplangmbh.de/event/#/?event=Genehmigungsverfahren2020
https://registrierung.geoplangmbh.de/event/#/?event=Genehmigungsverfahren2020
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Per E-Mail an: info@bv-miro.org 

Per Fax: 0203 / 99 239-98 

 

 

 

 

Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V. 

Geschäftsstelle Duisburg 

Düsseldorfer Str. 50 

47051 Duisburg 

 

 

 

 

Bestellung aus Rundschreiben MIRO-aktuell Nr. 63 vom 25.09.2020 

 

Wir bitten um Übersendung folgender Unterlagen: 

 

 Kostenstruktur-Tabellen (Ziff. 4.1)  

 bbs-Broschüre „Zahlenspiegel 2020“ (Ziff. 4.2)  

 Newsletter „BDI-Update Steuerpolitik 8/2020“ (Ziff. 4.3)   

 BTB-Positionspapier „Energetischer Aufwand der Betonherstellung“ (Ziff. 4.4)  

 MIRO-info 48/2020 – „Leitfaden zum verantwortungsvollen Umgang mit COVID 19“ (Ziff. 6.1)  

 DGUV-Information 201-060 „Vermessungsarbeiten“ (Ziff. 6.3)  

 DGUV-Information 208-058 „Sicherer Umgang mit Multicoptern (Drohnen)“ (Ziff. 6.4)  
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